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.-Ä Ltzrentafel
Das eiserne Kreuzn. Klaffe

crviell:
Unteroffizier Wilhelm Beil,  Sohn des

Mitgliedes Lehrer Karl Beil, Ober-
ursel.

Gewerblich -technische Bücherei.
Tie Bücherei  und B 0 r b i ld cr s a m m -

fu  n g dTZ Gewerbevereins für Nassau bleibt
vom 16 —31'. Juli

ge schlossen.
Wiesbaden,  den 12. Juli 1917.

Der Zentralvorstand
des GeiverbevereinS für Nassau.

öcwcrviichcz UMefrlchtLwefctt.
UnterzahlmeisterHugo Zeh,  Lehrer an der

gewerblichen Fortbildungsschule in Bierstadt, iss an
liner Krankheit, die er sich im Felde zugezogen hat.
sestorbcn.

vcr erfatzssoffÛnfug.
^Kriegs-Ersatzstoffe gab es in Deutschland

Merst auf dem Nahmngsmit elg'cbi t Die Nah¬
rungsmittelindustrie erfuhr besonders durch
me riesigen Liebesgab .nerfordernisseeinen sehr
Karsten Anreiz . An allen Ecken und Enden ent¬
banden neue Betriebe, die irgend eine „Erfin-
^tng " ausbeuteten . Unseren Feldg'rauen war
oamit keineswegs immer gedient. Oft genug
wurde draußen über das schauderhafte Zeug
beflucht, das in hübscher oder auch weniger
dubscher Aufmachung einen schlechten und nn-
erdanlichen Kern barg . Was ist beispielsweise

wcyt alles als „Durstbonbons " Nervenstär-
7,, 'g" , „Dauerwurst " anaeboten und abgelebtmorden!
< ^ bater wurde die Ersatzstoffherstellung ans
em ^ebensmittelgebiete für das Inland Wich¬
ser als für die Front : Mit der zunehmenden

Q.̂ '-' wgsmittelknappheit , die die unbedingte
imerstelluna der .Heeresernährung noch vor

*** Heiniaternührungi-rh.fo . dringend notwendig
Vvuc Vl* gumee in eine verhültnis-

0,316 bessere Lage gekommen, als das Inland.

Kiele Soldaten baten in ihren Heimatsbriefen,
ihnen keine Lebensmittel mehr ins Feld zu
schicken, da sie ausreichend versehen wären.
Die Folge war eine Neberfchwemmung des In¬
landes mit Ersatz-Lebensmi .teln , die oft genug
ungenießbar , ja gesundheitsschädlich tvaren .
Je weiter die öffentliche Lebensmittelbewirt-
scha,ftung um sich griff , um so kleiner wurde
naturgemäß die Auswahl der wertvollen Roh¬
stoffe. Alles noch Erreichbare wurde jetzt zu
Ersatzstoffen verarbeitet . Dieser Unfug lebt
auch heute noch lustig fort . Die meisten Ersatz¬
mittel nützen der Ernährung nur sehr wenig
oder gar nicht. Sie schaden aber der Gesamt¬
versorgung , oa immerhin wertvolle Stoffs in
ihnen verarbeitet sind» die man besser anderen
Zwecken dienstbar machen sollte.

Ebenso umfangreich , wenn nicht noch um¬
fangreicher als auf dLM Lebensmittelgebiete,
wird der Ersatzstoffunsng in der Industrie ge¬
trieben . Der nicht Eingeweihte hat keine Ah¬
nung,' was hier alles als „Streckungsmittel"
angeboteu wird . Jeder Tag brachte neue indu¬
strielle Ersatzprodukte . Nun kann man ja dieser
Proonktion insofern die Daseinsberechtigung
nicht absprechen, als sie tatsächlich ans den
Bedürfnissen des Krieges geboren wurde. Aber
wie hat man dieses Bedürfnis übertrieben!
Oft sind die wertvollsten Rohstoffe in uner¬
hörten Mengen vom Markte weggchamstert
worden , um zu Ersatzstoffen verarbeitet zu w r-
den, die dann weiter nichts darsteliten als
eine Verschlechterung und erhebliche Verteue¬
rung der Grundstoffe . Beispielsweise ist so mit
dem Rohleim verfahren worden , dessen Knapp¬
heit nicht zuletzt die Ersatzstoffabrikation ver¬
ursacht hat . Die unglaublichen „ Erzeugnisse"
wurden und werden von Leuten, die früher
mit Kleiderstoffen und dergl . gehandelt haben,
als unentbehrlicher Kriegs„ersatz" auf den
Markt gebracht rrnd natürlich auch verkauft.
Wenn die Käufer wüßten , was sie bezahlen
müssen, so würden sie. sich oft die Angebote
schön verbitten . ; ' l

Diese gieriae Ersatzerzcugung ist heute eine
kriegswirtschaftliche Gefahr geworden. Sie
mag dem Unternehmungsgeist alle Ehre ma¬
chen. Aber sie verschluckt soviel bestes Material
dasß man schnellstens au eine D urch sie-
bung der ganzen Er sah st 0 f fe rz eU-
guing  gehen muß . Das ist sowohl wissen¬
schaftlich wie verwaltungstechnisch mit dem
zur Verfügung stehenden großen Apparat , be¬
sonders unter Zuhilfenahme der vielen Labo¬
ratorien , die unsere Kriegsgesellschaften be¬
sitzen, sehr wohl durchzuführen.

Tie Frage ist nicht nur für die K.i .gszeii,
sonoern auch für die klebe rgangs-
Wirtschaft von großer  B e 0 e n t n n gi
Wir haben nicht Rohstoffe itnD Geld genug, um
eine solche Verschwendung und Verteuerung er¬
tragen zu können . So wichtig! viele Erfindun¬
gen für Krieg und Frieden geworden sind,
so unnütz, ja schädlich ist die Mehrzahl von
ihnen.

(Wiesbadener Zeitung .)

m  neuer DerfutierungsDertrag.
Ter Verband Deutscher Gewerbevereine und

Handwerlervereinigungen hat durch die von
ihm vor vielen Jahren abgeschlossenn Meist-

Begünstigungsverträge über Haftpflichtoeesi-
.hernng, Einzelunfall -, Lebens -, Feuer - und
Sachschadenversicherungen den ihm anghöri-
gen Mitgliedern sowie Einzelverbänden und
Vereinen erhebliche Vorteile zwge'ührt . Der
Verband ist weiter mit Wort und Schrst eiii-
getreten für die Einbeziehung der selbständi¬
gen Handwerker und Gewerbetreibenden in
die Reichsversichernngsordnung upd hat neu-
erdings auf dem Gebiete der Bolisversicherung
einen weiteren Schritt unternommen . Es han¬
delt sich hierbei um Kinderverfiche-
r u n g , Bersicherun a von Lehrlin¬
gen und Kr i e g s p a t e n s cha f t s Ver¬
sicherung.  Es ist dem Verbände gelungen,
nach« reiflicher Abwägung der Angebote ver¬
schiedener gro ' er Versicherungsgesellschaften
mit der §> ambur g - M annh eime r -Wer-
f ti ch er ungs - Aktien -- G e,s e l l s cha f t,
Zweigniederlassung Berlin - S s önebcrg , den
nachstehenden Vertrag abzuschließen , in wel¬
chem wir eine weitere Wohlfahrtseinrichtung
für die Heranwachsende gewerbliche Jugend
erblicken, und von dessen Vorteilen tvir Misere
Verbandsvereine und vereinigten Mitglieder
ausgiebigen Gebrauch zu machen bitten.

Vertrag.
Zwischen dem Vorstand 'des Verbandes ' Deutscher

Gewerbevereine und Handwerkervereinigungen (in
Folge kurz „ Verband " genannt)

und
der Hamburger -Mannheimer Versicherungs -Aktien-
Gesetlsckast, Zweigniederlassung Berlin -- Schönebera

(in Folge kurz „Gesellsä >aft " genannt)
wird folgender Vertrag abgeschlossen:

8 1.
Zur Förderung der wirtschaftlichen Zukunft sei¬

ner Mitglieder nach dem Kriege , zur Förderung
insbesondere der Zukunstsversorgung .und beruf¬
lichen Ausbildung ihrer Kinder und Lehrlinge be¬
dient sich der Verband der Gesellschatt zum Abschluß
von Versorgungsversicherungen (Volksversicherung,
Kindervcrsicherung, Kriegspatenschaftsversicherung ).

§ 2.
Tie Versicherungen werden. nach den vom Kai»

sertichen Ans sichtsamt für die Privatversichermgen
genehmigten Tarifen der Gesellschaft und aus Grund
ihrer allgemeinen und besonderen Bers -.chernngsbe-
dingungen und Antragsformulare abgeschlossen.

Hinsichtlich des Kriegsrisikos wird be'onderS be¬
merkt:

Ta die Gesellschaft die Absicht hat . die Kriegs¬
gefahr für die Zukunßt auch für Versicherungen
ohne ärztliche Untersuchung zu übernehmen , die
Regelung im einzelnen aber noch von Verhand¬
lungen mit der Aufsichtsbehörde abhängig ist, so er¬
klärt sich die Gesellschaft bereit , nach endgültiger
Regelung diesen Einschluß der Kriegsgctahr rück¬
wirkend auch aus solche Versicherungen anszuochnen,
die ans Grund dieses Vertrages säson vorher abgc-
schlossen sein werden.

- 8 3
Tie Gesellschaft gewährt folgende Vergünsti¬

gungen:
l . dem e i n ze l n e nV e r s i ck>e r u n g s n e h m e t

1. Befreiung von Eintrittsgeld und Gebühr für
das Quittungsbuch.'

2 Bei den Tarifen H, K, HK, L und M, nach
denen die Versicherten am Gewinnüberschuß der
Gesellschaft beteiligt sind und einen besonderen
Geioinnverband bilden , wird in der Bolksversiche-
rnng ber Verzichtleistung ans Gewinnanteile eine
etwa lOprozentige Ermäßigung der Beiträge tn
der Art gewährt , daß füns Wvchenbeitcäge für
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jedes Jahr am Jahresabschluß 'ohne Bezahlung
des Geldes quittiert werden.

3 . Bei KricgZpatenschrstsversiHerun-g ist die Gcr,
sellschast bereit , einen Ersatzpaten Airg-winneu, falls
der Versicherungsnehmer (KriegIpate ) stirbt.

Heroorzuheben ist,
das; bei den Tabellen H, K, HK und L eine

Befreiung von der Beitragsleistüng be, Krankheit
oder Unfall it,ctd\ Z 6 der Bersicherungsbed-mgungenl
erfolgt,

daß bei sämtlichen Tabellen die Beiträge nur
bis 'pm ' Todestag erhoben werden, c>. h. daß die
Hamburg -Mannheimer Bersicherungs-Aktien-Gesell-
schaft in Abweichung von den Auszahlungsbeeingnn-
gen aller anderen Berficherungsunternehmungeu die
Beiträge , für das laufende Jahr , in dem der Todes¬
fall sich ereignete, nicht in Abzug bringt,

daß die Auszahlung der vollen Versicherungs¬
summe sofort bei Inkrafttreten der Versicherung er¬
folgt , wenn der Tod des Versicherten durch einen
körperlichen Unfall eingetreten ist,

daß alle über den Todestag hinaus entrichteten
Beiträge mit der fällig werdenden Versichernngs-
leistung voll znrückcrstattet werden,
' daß in der Kriegspatenscha'tsversicherung bei
einmaliger Ablösung der Beiträge nach dem Taris-
blatt M, das bereits besondere Vergünitzgnngcn
tenthält , die über den Todestag hinaus entrichteten
Beiträge in voller Höhe mit der Versicherungssumme
oder mit den sonstigen Bersichcrungslcistungeu zu-
rückerstattet werden.

II . dem Verband

T. eine Abschlußgebühr von jeder Versicherung
a) in Höhe von 13 Wochenbciträgen, wenn der

Versicherungsabschluß erfolgt ohne eigentliche
Werbetätigkeit der Gesellschaft;

d) in Höhe von fünf Wochenbeiträgen, wenn der
Abschluß durch eigene Werbetätigkeit der Ge¬
sellschaft erzielt wird;

2. eine Jnkassogebühr von 10 Prozent beim' ulten
Tan ; M . . ., von 5 Prozent beim neuen Tarif
lA . . . (mit erhöhten Versicherungsleistungen bei
mindestens vierteljähriger Zahlung der Wachenbe¬
träge ), wenn die Abführung der Beitragszahlungen
an die Gesellschaft erfolgt, ohne das; sie eigene Jn-
kassotätigkeit zu entfalten hat . -

In den uirrter I und II angeführten Vergünsti¬
gungen tritt bis auf den vorerwähnten Verzicht auf
Gewinnanteile und die dabei hervvrgehobeue Ver¬
günstigung der Genuß an den Gewinnanteilen hinzu.

8 4.
Tie Gesellschaft ist berechtigt, Sonderverträge

abzuschließen und zwar:
1. u) mit den Unterverbänden des Berbaines,

d) mit den selbständigen Geweröcvereinen des
Verbandes,

8 . mit den Gewerbevereine, , oder Landwerkerver¬
einen eines jeden Unterverbandes auf Grund
des mit dem Unterverbande abgeschlossenen Son¬
dervertrages.

Tie Verbandskasse wird in den Fällen von
Ziffer 1 a und b von der ihr vertragsmäßig in. § 3
Mgesichcrten Abschlußgebühr nur Vr für sich be¬
anspruchen , während den Unterverbänden vwr den
selbständigen Gewerbcvereinen des Verbandes -/z zu-fognmen.

Jtn Falle 2 erhält der Verband , der llnter-
verband und der qem letzteren zugehörige Verein
je Vs der Abschlußgebühr.

. Schließt ein Unterverband keinen Sons erdertrag
Mit der Gesellschaft ab und werden selbständige
Verträge nur mit den Einzeloeremen des Unterver-
bandes vereinbart , so erhalten letztere Vs der W-
schlußgcbühr.

Tie Jnkassogebühr als fortlaufender Bezug steht
denjenigen Stellen dos Verbandes zu (Vcrbanos-
'vorstaiid . Unterverband oder Einzrlveremeß welche
dre Bersichernngsbei träge erheben und der Gesell¬
schaft ablicsern.

Tie Gesellschaft ist zn vierteljährlicher Abführung
der Gebühren alsbald nach dem jeweiligen Mschlnß
der einzelnen Versicherungen bereit.

Tic Verrechnuirg mrd Ablieferung der Slbschluß-
ßebübr an die Untcrverbäude und Vereine erfolgt
lährlich ausschließlich durch den Vorstand oe->Ver¬
bandes , dem die Gesellschaft die rechnerischenlinter-
ragen zu liefern hat . Von dem AbrechnungsergeL-
Ms über die Heu klnterverbänden und den ein¬
zelnen Beremen .«ns 'Grund von Sondervertrügcn
Mstehcudeu Gebührmwilt ,ile ist dem Vvrstmve des
Verbandes durch Mitteilung einer übersichtlichen
Darstellung Ker»!rtvis zu gebe».

6.
Hinsichtlich der Einführung und Durchführung

der Kricgspatenschaftsversicherung bleibt es den ein¬
zelnen Vereinen und der Gesellschaft unbenommen,
besondere Vereinbarungen , die den örtlichen Be¬
dürfnissen und Wünschen Rechnung tragen und die
Arbeitsgemeinschaft näher regeln , zu treffen.
v Als solche können in Frage kommen: '

Aushändigung der Versicherungsscheine an den
Verein , — Auszahlung der fällig wertenden Leistun-
jgcn an ihn und Kontrolle ihrer Beiweudilng durch
'ihn, — weitere Vergünstigungen , die vor: der Ge¬
sellschaft gewährt werden.

5Tcr Vorstand des Verbandes macht sich per
bindlich:

1 . Ten Vereinen und Vereinigungen vom Ab¬
schluß und wesentlichen Inhalt diese» Vertrages
Kenntnis zü geben und sie zur Versichcrungsnahme
tunlichst zu veranlassen:

2 . der Gesellschaft das Herantretcn an die Ver¬
eine und Vereinigungen fortlaufend zu erleichtern
und sie dabei, insbesondere durch Austunstsertciq
lung , zu unterstützen;

3 . während der Dauer dieses Vertrages mit
keiner anderen Anstalt einen auf Voltz- und Kin-
derversichcrung sich leuchenden Vertrag abzuschlie-
ßeu, auch kein eigenes Volks- und Kinderversiche-
rungsuntcrnehmcn zu gründen:

4 . die in diesem Pertrage ihm obliegenden Vcr-
waltungsgeschäfte püul 'tlichst zu erledigen.

8 .
Alle während der Vertragsdauer eintreteudeu

Äenderringen des Tarstcs der Gesellschaft, welche
eine Verbesserung des Vertrages für den Verband
bedentcn, erhalten Geltung für letzteren.

9 .
Ter gegenwärtige Vertrag tritt sofort nach Voll¬

ziehung in Kraft und dauert bis zum 31 . Dezember
1928.

'Erfolgt von 'keiner Seite eine Kündigung bis zum
30. September 1928, so gilt der Vertrag als aus
'weitere zehn Jahre verlängert.

T ar mstaü t , den 6. Juni 1917.
Verband Deutscher Ge Werbevereine

nnd Handwerk er Vereinigungen.
Der Vorsitzende:

gez. Noack,  Geheimer Regierungsrat.
Hamburg - M ann h e i m e r

Ve rsi che ru ng si - A kt i en - Ge se  l l s chasL
Tic Direktion der Zweigniederlassung Berlin:

gez. H amm ar str a nd.

Zu vorstehendem Versicherungsvertrag und
zu den einzelnen Arten der Versicherung 'wer¬
den folgende Erläuterungen gegeben:

Kapitalversicherun gi auf den
Todesfall mit abgekürzter Bei
tragszahlung und Gewinnanteil.

(Tabelle 8 .)
Eine Versicherung nach Tabelle 8 ist . beson¬

ders denen zu empfehlen , welsche für die ihrigen
rnchr viel zurücklegen können, ihnen aber bei
Muz geringen Beiträgen ein möglichst hohes
Kapital hinterlassen wollen.

Ein Vorteil dieser Versicherungscrrt ist für
den Versicherungsnehmer , es so einrichten zn
können , daß er in den höheren Lebensaltern
Beiträge nicht mehr zu entrichten braucht.

Ein weiterer Vorteil ist die zeitweise Be¬
freiung von der Beitragszahlung bei vorüber¬
gehender Arbeitsunfähigkeit , und ferner die
dauernde Befreiung von der Beitragszahlung
bei bestimmten Fällen von Ganzinvalidüat.

Ter Antrag kann abgeschlossen werden bei
einen : Alter von !!■> bis 55 Jahren init 'Bei¬
tragszahlung von 20 Jahren , bei einem 'Alter
von 15 Ins 50 Jahren mit Beitragszahlung
von 25 Jahren , bei einem Alter von 15 bis
45 Jahren mit Beitragszahlung von 30 Jahren
und bei einem Älter von 15 bis 40 Jahren mit
Beitragszahlung von 35 Jahren.

Das Kapital wird fällig bei Vollendung
des 85 . Lebensjahres oder bei früherem Tode,
falls die Versicherung .drei Jahre bestanden
hat . Tie volle Versicherungssumme wird auch

m den ersten beiden Versicherungsiahren gi_
S?W , wenn der Tod des Versicherten infolg«
eines körperlichen Unfalles eingetreten ist . 1

Tritt der Tod des Versicherten im 1'. ,Verj
sichern,,gsjahre durch Krankheit e 'n , so wcrd u
die eingezahlten Beiträge ohne Abzug ' zurch
erstattet , während von ; 2. Versicherungsial
ab im Todesfälle die halbe Bersscherungssun
me, danach die volle Versicherungssumme aiti
gezahlt wird.

Schluß folgt

Di

Die SüdfleutfdDen fcartdmer&S'
Kammern

uttter dem Vorsitze der Handwerkskammer
Stuttgart  hielten ihre diesjährige Tch
gung am 18 . Juni im .Rathaus zu Regens .!
bürg  ab . Zur Frage der Heranziehung de«
gewerblichen Nachwuchses  im Hand«
werk wurde beschlossen, geeignete Maß,nähme»
nach der Richtung hin zu ergreifen , daß , plan«
mäßige Aufklärung der aus der Schule entl
lassenen Jugend vornehmlich durch die Lehrer«
schaft Platz greift . Die Abhaltung von A u s>
stet lun gen guter Gesellenstücke und Lehr«
lmgsarbeiten mit Prämiierung , die Gründnns
von Lehrlingsversicherungei :, die zeitgemäß
Entlohnung der Lehrlinge , die Prämiierung
der Lehrherrn für gute Lehrlingsausbildung«
gründliche Berufsberatung und systematisch
Lehrstelle,ivermittluug wurden als geeignet.
Mittel zu einer sachgemäßen Heranziehung de«
gewerblichen Nachwuchses zum Handwerk be«
zeichnet . Tie Behandlung des Punktes wei-
tere Entioicklung der Organisatio!
des Handwerks in beruflicher uni
wirtschaftlicher Beziehung  führte zi
folgenden : Ergebnis : Tie berufliche Orgavi -1
sation dos Handwerks soll beibehcrkten werden
wie bisher , die obligatorische ZwangsiniiunL
ist ausgeschlossen . Tie ivirtschaftliche Organisa«
tion des Handlverks beruht in der Hauptsacliis
aus den Genossenschaften . Tie .Wcrl 'vereinigum
gen , die eine Verquickung zwischen Geuosseu^
schaft und Innung bilden , werden ' nicht aß
geeignete wirtschaftliche Organisation für das
Handwerk bezeichnet . Tie wirtschaftliche Be-I
tätigung der Handwerkskammern bei der Per -̂
mittlung von Heereslieferungen war teieweiicl
durch den Krieg geboten . Sobald die hicrzi
bestimmeiid geivesenen Voraussehnngen wea -I
gefallen sind , soll damit abgebaut werden«
lieber die zentrale Vermittlung der staatächeil
Aufträge wird ein Zusammenschluß der ver¬
schiedenen zentralen , bundesstaatlichen Verdin¬
gungsstellen ins Auge gefaßt , um hier mög-s
lichste Einfachheit in der Form und größt
Zweckmäßigkeit in der Turchführung zn er-I
reichen . Ueber die Rvhstosfversorgung des Hand -̂
Werks schloß sich die Konferenz der Kammern«
den diesbezüglichen Beschlüssen des TeutschenI
Handwerks - und Gewerbekammertages in Erl
furt an . Verlangt wird noch eine angenießi
jene Vertretung des Hand 'werW bei dem ReicM
kom'missar für Uebergnngswirtschaft . Eine För¬
derung der Fürsorgegesetzgebung für das Hano-
werk durch . Errichtung großer , leistungsfähig«
auf Gegenseitigreit beruhender Krankenkasien^
durch Ausbau besteheilder und Errichtung muef
Versicherungseinrichtungen wird nachdrücklich^
zugestimmt . Tie Versicherungsleistungen sollen«
möglichst im Umfange der Regelleistuiigen betf
Rcichsversicherung erfolgen , ivobei insbeson¬
dere die Krankenpflege als hauptsächlichste LeiL
tung in den Vordergrund gestellt werden toll.«

Zur Frage der Aenderuug des WahM
rechtes zu den H an dw er ks kam m erkl
beschloß nian , dein Anträge auf Einführuirkl
kiices allgeineineu unmittelbaren Wahlrechtes«
beizutreten : hingegen behielten sich die baheM
chen Handiverkskaininern eine selbständig «̂

Stellung in dieser Frage mit Rücksicht auf Ml
abweichende Kostendeckungsverfahreu tu Baycck«
vor . Zum letzten Beratungsgegenstand „HrerM
lieferung und Friedens klau sei" wurde der v»
stinimten Erwartung Ausdruck gegeben , daß d»
auftraggebcndcn Stellen hierin den Besondera
heilen der Handwerksbetriebe weitgehendst^
Entgegenkomnien zeigen werden.

(Gewerhezeikung für Elsa > Lolyriiige ».,

tna
ich
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Die Würtlenrbergischen Handroerkergen offen-

schaften im Kriege.
,u, Ter Verband WürttembergtscherHandtver-
üci kergenvssenschaften hat einen Bericht über die
iah Entwicklung der Verbandsgenossenschaften für

die Zeit vom Oktober 1915 bis Oktober 1916
und eine Zusammenstellung der Bilanzen für
das Jahr 1915 herausgegeben . Bericht und
Zusammenstellung geben die Möglichkeit , die
Einwirkungen des Krieges auf das Handwer¬
kergenoss enschaftswesen festzustellen.

Im allgemeinen ist zu sagen , daß , der Krieg
die Beurteilung bestätigt , die das Handwerker-
genossenschaftswesen bereits vor dein Kriege
gefunden hat und die dahin lautet , daß gute
Ergebnisse durchweg bei den Rohstoffge¬
nossenschaften  erzielt werden , daß da¬
gegen Werkgenossenschaften  und erst
reckt Proouktiv - Genossen schäften
manchen Gefährnissen ausgesetzt sind und daß
sowohl , was Geschäftstüchtigkeit der Leitung
als aäch die rein sachlichen Voraussetzungen
angeht , besonders günstige Verhältnik >e vor¬
liegen müssen , wenn sie die gehegten Erwartun¬
gen erfüllen sollen . Zu diesen Gruppen ist
wahrend des Krieges noch dieLieferungs-
geno ss enfcha ft  getreten . Im Württcmvcr-
ger Verband spielt diese Genossenschaftsart aber
keine oder noch keine besondere Rolle . Sind
doch in der Zeit von Oktober 1915 bis Oktober
1916 dem Verbände nur zwei Lieferungsgc-
nossenschasteu beigetreten und gehörten dem
Verbände Ende Oktober 1916 nur 3 Lieferiings-
genosscnschafteu an . Tie Zahl der in Württem¬
berg bestehenden Lieferuugsgenossen 'chaften ist
zweifellos erheblich größer . Die Erfahrung ist
mithin auch in Württemberg die gleiche wie
sonst : Tie Lieferungsgeuossenschaftm halten
sich geflissentlich dem Anschluß an die Verbände
fern.

Tem Verbands gehören 83 Genossen 'chaftcn
an, darunter 42 Rohstoffgeniossenschasten , 29
Werkgenossenschaften und 8 Verkanfsgenossen-
maften (unter ihnen 5 Häutegenossenschaften ).
Ten Gewerben nach entfallen 20 auf das
Bäckergewerbe , 18 auf Holzgewerbetreibende , 17
auf Metzger , 7 auf Schuhmacher , 6 auf Maler
vnd Tapezierer , 4 auf Schneider usw.

Was die R o h st o f f q e n o s s e n sch a f t e n
betrrfft , so ist der Abschluß! der Bäckerge-
nossenschaften  meist befriedigend , vielfach
sogar gut . Nur eine Bäckergenossknsckaft sowie
me Hefebezugsgenossenschaft schließen mit Ver¬
lust ab.

Auch die Lage der Schuhmacherroh-
bo ff ge no ssenschaften und der Maler¬
nen  o s s e n sch a f t e n ist gut.

Recht betrüblich sicht/s dagegen bei den
Werkgenossenschaften  aus . Im Jahre
1914 betrug der Verlust 39000 Mk . und der
gewinn 17 000 Mk ., im Jahre 1915 dagegen
der Verlust 95000 Mk. und der Gewinn 8000
Mark.

Ten Lauptantcil am Verlust haben die
Metz g .e rg enossensch aften  zu tragen . Es
und das Genossenschaften , die zum großen
Lert schon ein recht ansehnliches Alter haben
me stammen teilweise ans den 70er und 80er
Zähren des vorigen Jahrhunderts ), und denen
>uan daher wünschen möchte , daß sie über die
letzrgen schweren Zeiten hinaus kommen . These
^noisenschaften haben nur ganz niedrige Ge-
uyastsanteile , dagegen ein sehr hohes Eintritts-
»eld (nt der Regel 1000 Mk . und darüber ). Die
'lolge ist , daß die Genossenschaften gegen Mit-
«nedernikchsel so gut wie gesperrt sind . Tie

der Metzgergenossenschaften beträgt 12,
ver Verlust beziffert sich auf fast 63000 Mk ..

* dem anscheinend sämtliche Genossenschaften
ls auf eine beteiligt sind,

auch die Werkgenossenschaften  der
n e * ^en durchweg ungünstig ab-

Die Zahl der berichtenden Genos-
betrügt 14 (wobei eine Genossen-

üön-!.' b£ m »Werkgenossenschaft " ohne
bezeichnet ist, als Schreinerge.

i ? ^ wcha !t angesprochen wurde .) Von diesen
^ sDs" " lsenschaften haben anscheinend 13 mit

gearbeitet und nur eine mit Gewinn.

Eine Genossenschaft mußte Konkurs anmelden.
Durch die Verluste ist ein wesentlicher Teil der
Reserven verloren gegangen , und auch hier
wird man die Besorgnis nicht los , daß die Ab¬
schreibungen nicht ausretchen.

Ter Krieg hat , loie man sieht , einem Teil
des Handwerkergenossenschaftswesens Gewinn
.gebracht , einem Teil aber auch erhöhte Schivie-
rigketten und Verluste . Mehr denn je bedürfen
gerade die Handwerkergenossenschaften der Be¬
ratung und Unterstützung der Perbände , die
wiederum aber nur dann sachgemäß sein kann,
wenn sie getragen ist von genauester Kenntnis
der Lage der Handwerkergenossenschaften . Es
ist daher sehr dankenswert , daß der Verband
Württemb . Handwerkergenossenschaften trotz
den schwierigen .Zeitverhältnissen die Heraus¬
gabe des Berichts ermöglicht hat . Für die Be¬
urteilung der Lage der Handwerkergenossen¬
schaften bringt der Bericht — trotz Verbesse-
rungSbedürftigkett in Einzelheiten — wert¬
volles Material.

Die Einkaufsgenossenschaften
i mi M a l e r g eto e r De.

Nach Mitteilungen , die auf dem Perbandstage
des südwestdeutschen Maler - und Tünchermeister-
Berbandes in Mainz gemacht wurden , gibt es zur
Zeit in Deutschland 24 Malergenossenschasten, die
sich mit dem Einkauf von Rohmaterialien blassen.
Davon gehören die Genossenschaften in Bielefeld,
Bremen . Cöln , Tarmstedt , Düsseldorf, Frankfurt.
Hatberstaüt , Hildesheim , Karlsruh ' , Mannheim.
Regensburg . Remscheid. Sie t )n, Wiesbaden der
Zentral  cinkaufsgenossenschafl der Malcrgenos en-
schaften mit dem Sitz in Mannheim an. Tie letztere
zergt eine erfreuliche Entwicklung. Das am 1. Juli
abgeschlossenedritte Krtegsgeschäftsfahr wiro einen
iUmkad von ungefähr 330 00 !) Marc Nachweisen. Im
vorigen Jahre war die Zentralgenosfenschaft in
der Lage 5 Prozent aut die eingezahlten Genossen¬
schaftsanteile Und 8 Projent ach die aus rem Waren¬
umsatz erzielten Reingewinne zu verteilen.

SmchMnlfHeiüulMN.
Beitritt des Arbeitgebers zu einer
Innung und Uebergang der bei ihm
beschäftigten Arbeiter von der Orts-
krankenkasse zur Jnuungskranken-

kasse.
* (Nachdruck verboten.)

Ein Gewerbetreibender wurde am 15. September
1915 Jnmingsmitglied , und insotgedesien waren
von diesem Zeitpunkt an die bei ihm auaesteütcn
Versicherungspflichtigen bei der Kcankentaksedieser
Innung versichert , während sie vorher der OrtS-
krankenkasse angehört hatten . Tie Jnnnngskranken-
kasse verlangte von dem Arbeitgeber die satznugs-
mäßigen Beiträge vom 15. September ab, und
buch die Ortskrankenkasse zog noch bis 30. September
die Beiträge ein.

Ter Arbeitgeber forderte nun von 0er Orts-
krankcnkasse Zurückzahlung der geleisteten Beiträge,
diese behauptete jedoch,zur Zurückzahlung nickt ver¬
pflichtet zu sein , weil der Arbeitgeber ihr von
feinem üebertritt zur Jnnungskrankenkasse keine
Mitteilung gemacht und seine Angestellten erst am
30. September bei der Ortskrankcukasse abgemeld t
habe.

Tas Reichsversicherungsamt hat den Anspruch
des Arbeitgebers für begründet  machtet . Eine
Berpslichtring des Arbeitgebers zur Abmeldung der
bei ihm Beschäftigten ist im vorliegenden Falte im
Gesetz nicht vorgesehen, so führte der erkenneubeSenat
ans . Die Vorschrift des 8 317 der Reichsversich-
Ordnung , auf welche die Kasse sich stützt, und wo¬
nach die Arbeitgeber jeden von ihnen Beschäftigten
binnen drei Tagen nach Beginn und Ende der Be¬
schäftigung und binnen gleicher Frist auch Acndc-
rungen , welche die Versicherungspflicht berühren.
'$it melden haben , ist hier nicht anwendbar . Tenn
es liegt weder ein Ende der Beschäftigung, noch
eine Äendernng des BeschäftigungsverhältnisseZ vor.
Auch aus 8 318 , Abs. 2 ü . Reichsvcrsich.-Ordnung läßt
sich eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Ab-
nieldung seiner Arbeiter bet der Ortskrankenkasse
nicht herleiten . Diese Bestimmung , nach der Acnde-
rungen in den die Berechnung der Beiträge be¬
dingenden Verhältnissen binnen der Metoesrist an-
zuzcigen sind , beruht ans der Erwägung , daß
namentlich Kassen und verschiedene Mitgliederklassen
wegen der Beitrags -- und Unterstützungssätzewissen
müssen, in welchen Lohnverhältnissen sich die Mit¬
glieder befinden . Sie bezweckt also, die Kassen

über Veränderungen aus dem Laufenden zu halten,
die während fortbestehender  Ka ssemmtgüed-
schaft cintreteu . Darum aber handelt es sich hier
nicht, sondern um eine Meldung , die erstattet wer¬
den sollte, weil die Mitgliedschaft bei der Kasse be¬
endet ist.

Dieses Ergebnis ist für die Kassen ein recht uu-
ersreuliches, indessen kann hier im Wege der Recht¬
sprechung Abhilfe für sie nicht geschasien werden.
Das ist nur so tveniger möglich, als Vorschriften,
wie die in 8 317 der Reichsversich.-Ordnung , die
zin Lasten des Arbeitgebers getroffen sind und deren
Uebertretung empfindliche Vermögensnacht ile und
sogar Bestrafung des Arbeitgebers nach sich ziehen
kann, nicht im Wege der Rechtsprechung über ihren
Wortlaut hinaus angewcndet werden dürsen . So¬
lange hier der Gesetzgeber picht emgreist , kann
daher eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Ab¬
meldung den von ihm beschäftigten Versicherungs-
Pflichtigen her der Ortskrankenkasse im Falte seines'
Beitritts zu einer bereits bestehenden freten Innung
nicht anerkannt werden. (Reichsversich.- Amt . II. K.
770/16 .)

Sind zur Arbeitsleistung beurlaubte
L a za r e t t i n s a s s c n kranke nv erstche-

rungspslichttg?
, (Nachdruck verboten.)

Eine Krankenkasse glaubte , die Versicherung von
Lazarettinsassen , die eine Beschäftigung als An¬
gestellte, Handwerker oder Arbeiter ausübten , ab¬
lehnen zu müssen, weil — so meinte sie — einmal
das Risiko für dte Kasse zu groß sei, ferner weil
die Laarettinsassen als Pfleglinge des Lazaretts
ihrer Kontrolle entzogen seien, und schließlich weil
die Lazarettpsleglinge doch keine freien Arbeiter
seien, die aufgrund eines freien Arbeitsvertragesi
beschäftigt werden.

Das Vcrsicherungsamt Karlsruhe hat alle diese
Bedenken der Kasse nicht gelten lassen. Es kann
nicht verkannt werden , so wird tn den Gründen aus¬
geführt, das; das Risiko der Krankenkasse eine
Steigerung durch die Versicherung von Kciegsgescha-
digten erfährt ; dies ist aber eine Folge des Krieges
und muß in den Kauf genominen werden , umsomehr,
als ja schon seit langem die Versicherungspflicht
der beschränkt erwerbsfähigen Ünfallbeschädigt .m be¬
steht, ohne daß dadurch die Leistungsfähigkeit der
Kassen beeinträchtigt worden wäre . Auch die Er¬
schwerung der Kontrolle bildet keinen Grund , die
Versicherung der zur Arbeitsleistung bc.irlaubtcn
Kriegsbeschädigten abzulehneii . Wenn die Kasse auch
vielleicht die Kontrolle diesen Mitgliedern gegenüber
nicht in gewohnter Weise ausüben kann, so entsteht
ihr hieraus doch kein Nachteils weil die strenge
Ordnung in den Lazaretten eine Kontrolle der
Krankenkasse entbehrlich erscheinen läßt . — Nun
behauptet die Kasse weiter , die Lazarcttinsassen
seien keine freien Arbeiter , und in der Tat bringt
die Natur des Militärdienstes es mit sich, daß
die Lazarettinsassen in mancher Bezsebnug' in der
Freiheit der Selbstbestimmung beschränkt sind. Aber
es besteht kein Zwang zur Arbeit , außerhalb des
Lazaretts sür sie. Die Freiheit , die als Voraus¬
setzung für . die Anwendbarkeit der Reichsversich.-
Ordnung gilt , bezieht sich nur aus den Ab schluß
des Arbcitsvertrages . Derjenige gilt als Arbeiter
im Sinne des 8 165 der Reichsversich .-Ordnuug,
der nach eigener freier Willensentschließung einen
Arbeitsvertrag eingeht . In diesem Sinn sit der
Lazarettinsasse freier Arbeiter . Will er eine Stelle
annebmen, so tritt er als - freier Arbeiter mit
denselben Rechten und Pflichten wie reder andere
dem Arbeitgeber gegenüber ; er kann das Beschästi-
gungsverhältnis auch lederzeit kündigen. Tamit
sind' die Merkmale des freien Arbeitsvertrages ge¬
geben. Ter zur Arbeitsleistung beurlaubte Lazarett --
msassc fällt sonach unter 8 165 der Reichsversich.-
Drdnnng . (Versich.-Ämt Karlsruhe , 30 . 1. 17.).

neue Kneosuerordnungen.
Aut nachstehend ausqeführte Kriegsverordnungen,

die in den amtlichen Kreisblättern erschienen sind,
wird hiermit hingewiesen:

Beschlagnahme von reiner Schafwolle , Kamel¬
haaren . Mohär , Alpaka , Kaschmir , sowie deren
Halberzeugnissen und Abgängen.

Beschlagnahme und Höchstwreise von Tierhaarcn.
deren Abgängen und Abfällen , sowie Abfällen und
Mgängen von Wollfellen . Haarsellen und Pelzen.

Beschlagnahme und Bestandserhebung der deut¬
schen Schafschur 'und des Wollgefälkes bei den
deutschen Gerbereien.

Beschlagnahnic, Bestandserhebung und Höchst¬
preise für Salzsäure.
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Gesuche in militärischen Angelegenheiten nur
an eine Stelle richten.

Trotz der mehrfachen Mahnungen im
. .'Kricgsamt " werden Gesuche und Anträge . Er -'
suchen um Auskunft und Beschwerden von ein¬
zelnen Personen , Fabriken und sonstigen kriegs¬
wirtschaftlichen Betrieben noch immer an a 'l:
möglichen Stellen , oft an mehrere zugleich,
nur nicht an die zuständigen , eigens für den ge¬
dachten Zweck geschaffenen Organisationen,
nämlich an die Kriegs amtstellen und slricgs-
amtnebenstellcn gerichtet.

'Wiederholt wird daher darauf hingewieien,
daß in allen nicht grundsätzlichen Fragen der
Weg über eine andere als die zugehörige
'Kriegsamtstelle oder Kriegsamtncbenstelle
einen Umweg bedeutet . Wem also an einer
schnellen , sicheren und unmittelbaren Erledi¬
gung seiner Eingabe liegt , der wende sich ver¬
trauensvoll und in erster und einziger Linie
an seine Kriegsam istelle (Kriegscunt-
nebenstelle ). Durch Eingaben gleichen Inhalts
an mehrere Stellen oder an eine nicht zu¬
ständige Behörde wird die Erledigung nur ver¬
zögert , oft auch zu für den Antragsteller sehr
unliebsamen Jrrtümern , Doppel - und Reben¬
einanderarbeiten Anlast geben.

Die Haupt st elle für g e m e i nf chcr tt l l ch e
Handwerksliesernngen in Berlin

die bekanntlich als Zentralstelle für die Vermittlung
von Heeresarbcit an das preußische Hand neck fun¬
giert , verössentticht sine Zusammenstellung über die
im Jahre 1916 vermittelten Aufträge . Danach
wurden Aufträge übernommen aus 1. Fahrzeuge
aller Art einschl . Beschlagteileu im Werte von
34 Millionen , 2 . Eisen - sind Blechwaren im Werte
von 2,2 Millionen , 3 . Holz, - und Korbwaren , Wert
17,9 Millionen , 4. Lode» und Textilwaren , Wert
13,8 Millionen , 5 . Munition Wert 17,6 Millionen.
Insgesamt beliefen sich die Aufträge aus 85,7 Mil¬
lionen Mark.

Eingegangene Druckschristen:
VIli und IX . Jahresbericht des Mitteldeutschen

Arbeitsnachwcisverbandes für dre Geschäftsjahrs
1914/15 und 1915/16.

Aus öer Otip & eit

des eeiuerbeperdns für Nassau,
Kreisverband Höchst.

Am Sonntag , den 12 . Juli,  nrchmit-
kags 3 Uhr , findet in £) v ch st (Gasthaus „ Zum
Bären ") eine Versammlung des Kreis Verbandes
für Handwerk und Gewerbe des Kreises Höchst statt
nrt folgender Tagesordnung:

1 . Verhandlungsbericht der Versammlung poM
29 . April.

2 . Beratung über die Gründung einer hanäverker-
krankenkasse . (Berichterstatter : Herr Rendant
Hartleib .)

3.  Die Vermittelung von Arbeitsgelegenheiien für
Handwerk itrtb Gewerbe.

4.  Beratung über die Berufung eines Geschäfts¬
führers.
Wünsche und Anträge.2 .

Kreisverband für den ttntertaunuskreis.
Eine Kreisversaurmlung für den Uutettaunus-

rrers ist auf Sonntag , den 22 . Juli,  nach --
mittags SV« Uhr . nach Wiesbaden (Saalbau
z,Wartburg , Schwalbachcrjtr . 21 ) berufen morden.

Tagesordnung:
1 . Besprechung der Richtlinien für die Bildung

und Tätigkeit der Kreisverbände.
2 . Vergebung öffentlicher Arbeiten und Lieferungen

an Handwerker und Klcingewekbetreibenoe.
3 . Beschaffung von Betriebsmitteln für das Hand¬

werk und Kleingewerbe für die Uebergrngszeit.
4.  Besprechung über die Beratungsstelle.
5 . Stellungnahme zur Errichtung einer Kranken¬

kasse.
8. Wünsche und Anträge.

— »Affigkeit  der Tagesordnung ist ein
«aylreicher Bestich der Versawuilungen ' sehr er-
iynnscht.

Kreisverband für dsn Kreis Unterlahn.
Der Vorstand des Kreisverbandes hat aus Sonn¬

tag , den 15 . Juli , nachmittags 4 Uhr , die Kreis¬
versammlung nach Dich in das Lokal Maxheimer
berufen und für die Versammlung folgende Tages¬
ordnung vorgesehen:
1. Besprechung der , festgesetzten Richtlinien
2. Beschlußfassung über Gründung einer Kranken-

iasie.
3.  Ergebnis der Rundfrage über Kriegslieferungs-

arbeiten.
4.  Weitere Tätigkeit des Kreisvcrbandes . Anstel¬

lung eines Gefchästsführers.

ftanüiDnlssUanuner ItMrsbaüeri.
Wichtig für die holzverarbeitenden hand¬

werklichen Detrieae.
Nachher Bekanntmachung beZKriegsministeriumS

Vvin 2/ . Juni 1917 hetr . Bestandserhebung von
Hol Ivanen aller Art , find alle Vorräte an Säge¬
spänen (Sagemehl ), Hobelspänen , und anderen Holz-
späneu (Trehspäne , Maschinenspäne usw .) melüe-
Pstichtlg.

Für die Meldepflicht sind die a,n 1. Juli,
l . September und 1. Dezember 1917 (Stichtages
vorhandenen Bestände an meldepflichtigen Gegen -,
s-and .m niaßgebend.

Die erste Meldung hat bis zum 12 . Juli 1917,
die späteren Meldungen haben bis zum 12 . Tage
des aus Pen Stichtag folgenden Monats zu erfolgen.
. .. ^ j e Meldungen sind an die „ Beschaff »» Melle
für vol -zspane und Streumittel öet der Königl.
Intendantur der militärischen Institute " , Berlin
W 30 , Viktoria -Lursenplatz 8, zu erstatten.
. .. Die Meldungen haben nur aus den amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen , die bei der Voraruckver-
waltung der Kriegs -Rohstosf -Abteilun s des König-
«ich chreutz.schen Kriegsminlteriums Berlin SW 4L
Perl . Thedemaunstr . 10 , unter Angabe der Vor-
drucknummer Bst . 1478 b anzusordern sind

Jeder Meldepflichtige hat über die meldepflich-
'tigen/Gegeilsiäiche ein Lngerbuch zu fuhren , aus
dein iere Acnderung der meldepslichtigen Vorrats-
mengen und ihre Berrvendimg ersichtlich sstn mutz.
Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges

'Lagerbuch fuyxt , braucht er kein besonderes Lager-
bnch einzurichten.

Alle Anfragen und Anträge , welche eie Beiännt-
machnng betreffen , sind an die Veschafsungsstelle«LLLLLNS-

für Holzspäne und Streumittel bei der Jntendrn >
tur der militärischen Institute Berlin m richte.
Sie müssen aus dem Briefumschlag sowie a>
Kvpse des Briefes den Vermerk tragen : m

„Vetr . Erhebung über Sägespäne ."
Wir / machen die holzderarbeitenoen handwer

lichen Betriebe noch ganz besonders daraus au
merksam , daß Derjenige , der vorsätzlich die Au
"wist - tzu der er aus Grund dieser Verordnung ve
Pflichtet rst, nicht in der gesetzten Frist erteilt , od
wis,entlieh unrichtige oder unvollständige Angab«
macht , mit Gefängnis bis zu sechs Mm taten oÄei
mit Geldstrafe W  zu 10 000 Mark bestraft wir
Auch können Vorräte , die verschwiegen sind , im 11
teile für den Staat verfallen erklärt werden.

Falls Sägespäne oder Hobelspäne lagern müfte»
Machen wir aus die Vorschriften der Feuerversiche
rungen aufmerksam , die Meistens Lagern vvi
Spänen geradezu verbieten.

Wiesbaden,  den 9 . Juli 1917.
Tie Handwerkskammer:

Der Vorsitzende : C a r st e n i
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Sämtliche

liefert in je dar
Ausiiitirung zu
mäßig . Preisen
ln kurzer I cisi

Hermann Saseti
Buchdrucker *! des
Nass . Gewerbeblatt

Wiesbaden
Fernruf

636

AnrgdHrübenc Lieserlingr»
silr da; Herr

werke» in ber Zeitschrift

Leipzig, önselftr.f
veröffentlicht. Neueste Nr . 1

Ui

WIESBADEN , Rheinstrasse 42

Miiudelsicher , unter Garantie des Bezirksverbandes deS Reg .-Nez.

. . . .
Die Leser werde» sreiind-

lichst aebeteii , bk, alle»  An¬

frage» „nd Bestessliuaen,

bis sie ans Grund von An¬

zeigen itn „Nass. (Äkwerbe-

ttnll " machen, fief) [letJ

ntifMc Zeitung zu bezirke».

Ausgabe Po»! Schuldverschreibuuge» der
Rassaiiischcn Landesbank

Annahme vo„ Spareinlagen
Annahme von Gelddcpositen
Eröffnung von Pwviswnsfrcien Scheck-

koincn
Annahme von Werlpapieren zur Verwah¬

rung und Werwaltuiig (offene Depots)
An - und Berkans von Wertpapieren,

Inkasso von Wechsel» und Schecks,
Einlösnng fälliger Zinsschej,,« (für
Kontoinhaber). t

Die Nassauische Landesbank ist amtliche Hinterlegungsstelle für MündelvermSgen

Nasfauische Lebensversicherungsanstalt
- Gcineinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. -

/«i rx _ - roste Lebensversicherung
(Bkrsicherung über Summen von 20y0 Mk. an aufwärts mit Lrztl. Untersuchung .)

Kleine Leben s - Do lks - B ersi, »erung
^Sicherungen Über Summen bis zu 2000 Mk. rinschl. ohne ärztl Untersuchung, wi-
Sterbcgeld , AlterSversorgnngs . ' Mil,lärdienstkostcn . Aussteuer. u.Kinderversicherüng)

Hypotheken tilg uiigs - Versicherung . — Rentenversicherung.
Direktion der Nassauische r Landesbank.
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Darlehen gegen Hypotheken mit u . ohne
Amortisation

Darlehen an Gemeinden und öffentliche
Verbände

Darlehen gegen Verpfändung von Wert¬
papieren (Lombard-Darlehen)

Darlehen gegen Bürgschaft (Borschüffe)
Uebeniahme von Kauf - und Gütersteig-

fiflbtrii
Kredite in laufender Rechnung
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